
 

 
 

 
 Beirat nach dem 

Naturschutzgesetz 
 

 
 
 

 

An die 
Mitglieder des Beirates nach dem Naturschutzgesetz 
des Kreises Warendorf 
 
 
 
 
 Warendorf, den 23.01.2025 
 
 
 

Einladung 
 

zur Sitzung des Beirates nach dem Naturschutzgesetz 
am Donnerstag, dem 06.02.2025, um 16:00 Uhr 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie ein zur nächsten Sitzung des Beirates nach dem 
Naturschutzgesetz 
 

am Donnerstag, dem 06.02.2025, um 16:00 Uhr, 
 

im Großen Ausschusszimmer des Kreishauses Warendorf 
(4. OG, Raum C 4.26). 

 
 
 

Tagesordnung: 

 1   Antrag auf Befreiung gem. § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
von den gesetzlichen Verboten zur Zerstörung, 
Beschädigung oder Veränderung von geschützten 
Landschaftsbestandteilen gemäß § 29 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG i.V.m. § 39 Abs.1 S.1 Nr.2 LNatSchG NRW, 
hier – Befreiung für die teilweise Entfernung einer Hecke 
im Rahmen der Anlage einer Zuwegung zwecks der 
Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) 

008/2025 



 

   

2 

   
 2   Antrag auf Befreiung gem. § 67 Abs 1 Nr.1 BNatSchG 

von den Verboten des § 2 der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung „Hohe Ward“ zur 
beabsichtigten Teilversiegelung und Einbringung von 
landschaftsfremden Stoffen im Rahmen der Anlage 
eines Friedwaldes. 

009/2025 

   
 3   Bericht der Verwaltung  
   
 4   Verschiedenes  
   
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 

beglaubigt: 
 
 
gez. 

 
Franz Stockmann 
Vorsitzender 

Lutz Suntrup 
Leiter der Unteren 
Naturschutzbehörde 
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